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Elektronisches Adressbuch für das Gesundheitswesen
Verzeichnisdienst schafft Orientierung in der Telematikinfrastruktur 

edizinische Daten sind sensible Daten. 
Sie bedürfen eines besonders hohen 
Sicherheitsniveaus, um sie vor einem 

unberechtigten Zugriff zu schützen. Darauf 
müssen Patientinnen und Patienten sowie 
deren behandelnde Ärztinnen und Ärzte ver-
trauen können. Datenschutz und Datensicher-
heit stehen daher an erster Stelle der Telema-
tikinfrastruktur. Dazu gehört unter anderem, 
dass Kommunikationspartner eindeutig iden-
tifizierbar sind und Informationen sicher und 
verschlüsselt über die Telematikinfrastruktur 
ausgetauscht werden können. 

Ein wichtiges Instrument zur Identifizierung 
der Kommunikationspartner ist der sogenann-
te „Verzeichnisdienst der Telematikinfrastruk-
tur“ — eine Art Adressbuch für das Gesund-
heitswesen. Mithilfe des Verzeichnisdienstes 
ist sichergestellt, dass nur ein Berechtigter 
auf die medizinischen Daten von Patienten 
zugreift.

Und so funktioniert der Verzeichnisdienst: 
Die Herausgeber von Heilberufsausweisen — 
wie beispielsweise die Landesärztekammern 
— übermitteln an den Verzeichnisdienst die 
Daten aller potenziellen Nutzer der Telema-
tikinfrastruktur, also das Zertifikat (mit dem 
öffentlichen Schlüssel) des elektronischen 
Heilberufsausweises (eHBA), den Namen des 
Ausweisinhabers sowie weitere adressierende 
Informationen wie die Praxisanschrift und die 
Facharztbezeichnung, die sich als Suchkriteri-
en eignen. Erst mit dem Eintrag im Verzeich-

M nisdienst ist der Inhaber eines eHBA für Dritte 
in der Telematikinfrastruktur auffindbar. Über 
den Kommunikationsdienst KIM (Kommunika-
tion im Medizinwesen) kann er somit Nach-
richten wie etwa elektronische Arztbriefe 
erhalten oder selbst an Kollegen versenden. 
Darüber hinaus können auch Patienten nur 
Ärzten ein Zugriffsrecht auf ihre elektronische 
Patientenakte erteilen, wenn diese im Ver-
zeichnisdienst gelistet sind. Sowohl ein Zu-
griff erteilender Patient als auch ein senden-
der Kollege müssen aus dem Verzeichnisdienst 
den öffentlichen Schlüssel des Empfängers 
herunterladen. Das Herunter-
laden der Schlüssel und das 
Ver- und Entschlüsseln beim 
Sender und Empfänger erfol-
gen im Hintergrund und ohne 
Zutun des Nutzers. 

Alternativ hätte für jede 
Anwendung bzw. für jeden 
Anwender ein persönliches 
Adressbuch aufgebaut und ge-
pflegt werden können. Das ist 
jedoch aufwendig und unprak-
tikabel im Versorgungsalltag. 
Sämtliche Ausweise — Heil-
berufsausweis, Praxisausweis 
und Gesundheitskarte — haben 
jedoch eine begrenzte Laufzeit 

Die Rollkartei hat ausgedient — Inhaber eines elektronischen Heilberufsausweises lassen sich in der Tele-
matikinfrastruktur über den Verzeichnisdienst auffinden. Foto: Oliver Hoffmann — shutterstock.com

von maximal fünf Jahren oder können ver-
loren gehen. Diese müssen also regelmäßig 
ausgetauscht werden. Damit ändern sich auch 
die Schlüsselpaare. 

Der Gesetzgeber hat die gematik damit be-
auftragt, den Verzeichnisdienst der Telema-
tikinfrastruktur zu betreiben. Sie ist daten-
schutzrechtlich für diesen verantwortlich. Die 
Landesärztekammern haben die personenbe-
zogenen Daten ihrer Kammermitglieder zu 
liefern. 

KOLLEGIALER AUSTAUSCH IN ZEITEN DER PANDEMIE

Corona-Konsil der ÄKWL: digitale Plattform 
für aktuelle Studien und Praxis-Tipps
Beinahe täglich wird das medizinische Wis-
sen in der SARS-CoV-2-Pandemie  um wei-
tere Informationen ergänzt. Deshalb hat die 
Ärztekammer Westfalen-Lippe ein „Corona-
Konsil“ auf ihrer Webseite eingerichtet, das 

eine aktuelle und übersichtliche Sammlung 
empfehlenswerter Studien und Fachliteratur 
bietet. Unter www.aekwl.de/corona-konsil  
finden sich zudem Best-Practice-Beispiele 
und kreative Lösungen für Klinik und Praxis.

Die ÄKWL bittet Ärztinnen und Ärzte, das 
Corona-Konsil auch als Austauschplattform 
zu verstehen. Medizinerinnen und Medizi-
ner, die nützliche Informationen weitergeben 
möchten, können eine E-Mail 
an corona-konsil@aekwl.de 
senden. Die ÄKWL wird diese 
bei Eignung zeitnah im Corona-
Konsil zur Verfügung stellen.




